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Bekanntmachung 

über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste Wahl der Schöffinnen und Schöffen der 

Stadt Deggendorf für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 in den Schöffengerichten 

des Amtsgerichts Deggendorf und den Strafkammern des Landgerichts Deggendorf 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Deggendorf hat in der Sitzung am 19.04.2023 den 

Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das oben 

genannte Amtsgericht bzw. Landgericht gefasst. 

 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit von 27.04.2023 

bis 04.05.2023 bei der Stadt Deggendorf, Wahlamt, Zi-Nr. 023, Franz-Josef-Strauß-

Straße 3, 94469 Deggendorf während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zu 

jedermanns Einsicht auf. 

 

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, bis zum 11.05.2023, 

nach Schluss der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll bei der oben genannten 

Stelle Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen 

aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text siehe Anhang) bzw. nach Abschnitt II 

Nrn. 2 bis 5 der Schöffenbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und 

des Innern, für Sport und Integration vom 27. Oktober 2022, Az. E8-3221 E-II-14870/2021 und 

B2-0143-2 (BayMBl. Nr. 672) nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

Deggendorf, 20.04.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. S. 2606) 

 

 

§ 32 

 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 

besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 

Monaten verurteilt sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust 

der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. (weggefallen) 

 

§ 33 

 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben würden; 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 

Amtsperiode vollenden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt 

nicht geeignet sind; 

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 

§ 34 

 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. der Bundespräsident; 

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden 

können; 

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvoll-

zugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 

zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 

 

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungs-

beamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 
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Bekanntmachung 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 167 „Quellenweg“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

Der Deggendorfer Bau- Stadtplanungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 

29.03.2023 den Bebauungsplan Nr. 167 „Quellenweg“ mit Begründung in der Fassung vom 

15.03.2023 als Satzung beschlossen. 

 

Die Stadt Deggendorf hält den Bebauungsplan mit Begründung in der Fassung vom 15.03.2023 

nach § 10 Abs. 4 BauGB im Bauamt, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, II. Stock, Zi.Nr. 215, während 

der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 

erteilt. 

 

Auf die §§ 214, 215 BauGB über die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 

von Vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen wird hiermit 

hingewiesen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

 

Unbeachtlich werden Fehler nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, nach § 214 Abs. 2 

BauGB, und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist 

der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 

BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Ebenfalls hingewiesen wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB für Eingriffe 

in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und auf § 44 Abs. 4 BauGB über 

das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung. Eine 

Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG ist bei einem Rechtsbehelf nach § 7 Abs. 

2 UmwRG gem. § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im 

Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 

geltend gemacht werden können. 

Deggendorf, 04.04.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB), des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) und 

der Naturschutzgesetze; 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 169 „Bräugasse“ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 

 

Der Deggendorfer Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 25.01.2023 mit den im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

eingegangenen Stellungnahmen befasst. 

 

Auf der Grundlage dieser Stellungnahmen und deren Abwägung wurde der Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 169 „Bräugasse“ mit Begründung erarbeitet und in der Fassung vom 

10.01.2023 gebilligt. In diesem Gremium wurden jedoch noch weitergehende Handlungs-

empfehlungen und Ergänzungen vorgebracht die in den Entwurf eingebracht werden sollten. 

 

Der neu erarbeitete Entwurf in der Fassung vom 06.03.2023 mit Begründung wurde in der 

Sitzung des Bau- Stadtplanungs- und Umweltausschuss am 29.03.2023 gebilligt; gleichzeitig 

wurden die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung) und 

die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB beschlossen.  

 

Der gebilligte Entwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht liegt während der Zeit 

vom 02.05.2023 bis einschließlich 16.06.2023 in der Bauverwaltung der Stadt Deggendorf, 

Franz-Josef-Strauß-Str. 3, 2. Stock - Flur zwischen Zi.Nr. 236 und 237 - während der allgemeinen 

Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

 

In dieser Zeit kann jeder die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Begründung einsehen und 

über deren Inhalt Auskunft verlangen. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist 

auf der Homepage der Stadt Deggendorf unter https://www.deggendorf.de/rathaus/ 

bauverwaltung/stadtplanung-stadtentwicklung/veroeffentlichungen eingestellt. 

 

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die umweltbezogenen Informationen, die in 

der Begründung mit Umweltbericht, den Fachgutachten (Schallgutachten, saP {Fledermaus-

bestände und Gebäudebrüter}, CEF-Maßnahmen für Fledermäuse) und den nach Einschätzung 

der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 

enthalten sind. 

 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen im Hinblick auf unterschiedliche 

Schutzgüter vorhanden: 
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1. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Menschen: 

• Informationen zur Lärmsituation im Plangebiet insbesondere geänderte Zufahrt, 

Biergartenbetrieb 

• Information zu Änderungen der Verkehrssituation 

• Informationen zur Erholungssituation des Plangebiets 

2. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die Tiere und Pflanzen: 

• Informationen zu den Auswirkungen der Planungen auf die Pflanzen 

• Informationen zu den Auswirkungen auf den Lebensraum von Tieren (Auswirkungen 

auf Fledermäuse und Gebäudebrüter) 

3. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Boden: 

• Informationen zur Überbauung und Versiegelung 

4. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Wasser: 

• Informationen zur Überbauung und Versiegelung 

• Informationen zu den Grundwasserverhältnissen 

• Informationen zur Hochwassersituation im Plangebiet 

• Informationen zur Schmutz- und Regenwasserbehandlung  

5. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Klima und Luft: 

• Informationen zur Auswirkung der Planungen auf das Lokalklima 

• Informationen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Plangebiet  

6. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die Landschaft: 

• Informationen zu Gebäudehöhen- und Dimensionen 

• Informationen zu den Auswirkungen der Planungen auf die Stadtwahrnehmung 

• Informationen zu den Auswirkungen der Planungen auf das Landschaftsbild 

7. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter: 

• Informationen zur Auswirkung der Planungen auf denkmalgeschützte Gebäude oder 

Ensembles in der Umgebung  

• Informationen zu Bodendenkmälern 

 

Bei allen zusätzlich auftretenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger gerne 

telefonisch oder per E-Mail an die Stadtverwaltung wenden (Tel. 0991/2960-446, -443 oder  

-401; bauverwaltung@deggendorf.de).  

 

Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 

eingeholt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über 

die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Deggendorf deren Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 

Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 S§ 4a Abs. 6 BauGB). 

Deggendorf, 18.04.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB), des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) und 

der Naturschutzgesetze; 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Mitterfeld“ durch das Deckblatt Nr. 1 im 

beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 

Bekanntmachung des Änderungs- und des Billigungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

i. V. m. § 13 a BauGB 

erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3, § 13a Abs. 3, § 13 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2   

 

Der Bau- Stadtplanungs- und Umweltauschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.03.2023 mit 

den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 

Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen befasst. Auf Grundlage der 

Abwägung der eingegangenen Bedenken und Anregungen wurde der nun vorliegende 

geänderte Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.03.2023 erarbeitet und in der 

Sitzung am 29.03.2023 gebilligt.  

 

Dieser geänderte Entwurf zum Bebauungsplan in der Fassung vom 29.03.2023 mit Begründung 

liegt während der Zeit vom 02.05.2023 bis einschließlich 16.06.2023 in der Bauverwaltung 

der Stadt Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 2. Stock - Flur zwischen Zi.Nr. 236 und 

237 - während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

 

In dieser Zeit hat jeder die Möglichkeit, sich über die geänderte Planung zu informieren und 

sich zu äußern. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich oder zur 

Niederschrift) abgegeben werden.  

 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung ist auf der Homepage der Stadt 

Deggendorf unter https://www.deggendorf.de/rathaus/bauverwaltung/stadtplanung-

stadtentwicklung/veroeffentlichungen eingestellt. 

 

Bei allen zusätzlich auftretenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger gerne 

telefonisch oder per E-Mail an die Stadtverwaltung wenden (Tel. 0991/2960-446, -443 oder -

401; bauverwaltung@deggendorf.de).  

 

Parallel zur öffentlichen Auslegung holt die Stadt Deggendorf die Stellungnahmen der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Änderung der Planung berührt werden kann, ein.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben werden, bei der Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Deggendorf, 17.04.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes in Deggendorf, Westl. Stadtgraben 46, 

auf den Grundstücken Fl. Nrn. 546/2 und 546/14 der Gemarkung Deggendorf; 

Baugenehmigungsbescheid der Stadt Deggendorf vom 04.04.2023 – SG 40/ RN-Wi 

(Bauplan-Nr. B-2022-86) 

 

 

 
 

1. Mit Bescheid der Stadt Deggendorf vom 04.04.2023 – SG 40 /RN-Wi (Bauplan-Nr.  

B-2022-86) wurde die Baugenehmigung für die Errichtung eines Büro- und Verwaltungs-

gebäudes in Deggendorf, Westl. Stadtgraben 46, auf den Grundstücken Fl.Nr. 546/2 und 

546/14 der Gemarkung Deggendorf erteilt.  

 

2. Der Bescheid enthält als Nebenbestimmungen Auflagen und Bedingungen, die unter 

Ziffer II. des genannten Bescheides festgesetzt sind. 

 

3. An dem Verfahren sind mehr als 20 Nachbarn beteiligt. Gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

wird die Zustellung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO durch die öffentliche Bekannt-

machung im Amtsblatt der Stadt Deggendorf ersetzt. 
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4. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung, das ist der 21.04.2023, als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

 

5. Alle Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BayBO können bei der Stadt 

Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, Sachgebiet 40/ 

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Zimmer 219 (Tel. 0991/2960 442) bis zum Ablauf 

der Klagefrist, das ist der 22.05.2023, während der allgemeinen Öffnungszeiten den 

Genehmigungsbescheid sowie die Planunterlagen einsehen. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Mittwoch nachmittags  nur nach Vereinbarung 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Postfach 

110165, 93014 Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Deggendorf, 04.04.2023  

 

gez. 

 

Renate Wasmeier 

3. Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in Deggendorf, Thannbergstraße 

14, auf dem Grundstück Fl. Nr. 1311/10 der Gemarkung Schaching; 

Baugenehmigungsbescheid der Stadt Deggendorf vom 17.04.2023 – SG 40/ RN-he 

(Bauplan-Nr. B-2022-47) 

 

 

 
 

1. Mit Bescheid der Stadt Deggendorf vom 17.04.2023 – SG 40 /RN-he (Bauplan-Nr.  

B-2022-47) wurde die Baugenehmigung für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 

Einliegerwohnung in Deggendorf, Thannbergstraße 14, auf dem Grundstück Fl.Nr. 1311/10 

der Gemarkung Schaching erteilt.  

 

2. Der Bescheid enthält als Nebenbestimmungen Auflagen und Bedingungen, die unter 

Ziffer II. des genannten Bescheides festgesetzt sind. 

 

3. An dem Verfahren sind mehr als 20 Nachbarn beteiligt. Gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

wird die Zustellung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO durch die öffentliche Bekannt-

machung im Amtsblatt der Stadt Deggendorf ersetzt. 
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4. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung, das ist der 21.04.2023, als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

 

5. Alle Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BayBO können bei der Stadt 

Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, Sachgebiet 40/ 

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Zimmer 219 (Tel. 0991/2960 442) bis zum Ablauf 

der Klagefrist, das ist der 22.05.2023, während der allgemeinen Öffnungszeiten den 

Genehmigungsbescheid sowie die Planunterlagen einsehen. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Mittwoch nachmittags  nur nach Vereinbarung 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Postfach 

110165, 93014 Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Deggendorf, 17.04.2023  

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

Errichtung einer Dachgaube in Deggendorf, Köckstraße 6, auf dem Grundstück Fl.Nr. 491/42 

der Gemarkung Schaching; 

Baugenehmigungsbescheid der Stadt Deggendorf vom 27.03.2023 – SG 40/ Ei-he (Bauplan-

Nr. B-2023-28) 

 

 

 

1. Mit Bescheid der Stadt Deggendorf vom 27.03.2023 – SG 40 /Ei-he (Bauplan-Nr. B-2023-

28) wurde für die Errichtung einer Dachgaube in Deggendorf, Köckstraße 6, auf dem 

Grundstück Fl. Nr. 491/42 eine Baugenehmigung erteilt.  

 

2. Der Bescheid enthält als Nebenbestimmungen Auflagen und Bedingungen, die unter 

Ziffer II. des genannten Bescheides festgesetzt sind. 

 

3. An dem Verfahren sind mehr als 20 Nachbarn beteiligt. Gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

wird die Zustellung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO durch die öffentliche Bekannt-

machung im Amtsblatt der Stadt Deggendorf ersetzt. 
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4. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung, das ist der 21.04.2023, als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

 

5. Alle Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BayBO können bei der Stadt 

Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, Sachgebiet 40/ 

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Zimmer 219 (Tel. 0991/2960 442) bis zum Ablauf 

der Klagefrist, das ist der 22.05.2023, während der allgemeinen Öffnungszeiten den 

Genehmigungsbescheid sowie die Planunterlagen einsehen. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Mittwoch Nachmittag  nur nach Vereinbarung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Postfach 

110165, 93014 Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Deggendorf, 06.04.2023  

 

gez. 

 

Renate Wasmeier 

3. Bürgermeisterin 
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